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Allgemeine Chronik

Infrastruktur und Lebensraum

Energie

Netz und Vertrieb

Mit einem im Jahr 2015 eingereichten Postulat wollte der Walliser Nationalrat Mathias
Reynard (sp) vom Bundesrat wissen, ob statt der geplanten – und im Kanton Wallis stark
umstrittenen – elektrischen Oberleitung auch der Bau einer unterirdischen
Hochspannungsleitung zwischen Chamoson (VS) und Ulrichen (VS) in die Planung des
Schweizer Stromnetzes aufgenommen werden könnte. Der Postulant argumentierte,
dass durch Freileitungen viele negative Effekte in den Bereichen Gesundheit sowie
Lärmbelastung für die Anwohnerinnen und Anwohner entstünden und das
Landschaftsbild, der Wert der Liegenschaften und der Tourismus darunter leiden
würden. Eine entsprechende Machbarkeitsprüfung durch Fachleute im Auftrag des
Kantons Wallis sei positiv ausgefallen. Zudem sei es möglich, dass das Parlament eine
Erdverkabelungspflicht für Hochspannungsnetze ins StromVG (Bundesgesetz zum Um-
und Ausbau der Stromnetze) aufnehme, mutmasste der Postulant. 
Dem entgegnete Energieministerin Doris Leuthard in der Frühjahrssession 2017 im
Nationalrat, dass aufgrund des ständerätlichen Erstrat-Entscheids in den Beratungen
zum Um- und Ausbau der Stromnetze wohl keine Bodenverlegungspflicht für
Hochspannungsleitungen ins Gesetz kommen werde. Zudem sei es nicht angebracht, in
laufende Verfahren einzugreifen; Beschwerden gegen den Plangenehmigungsentscheid
für den Bau der Hochspannungsleitung seien derzeit beim Bundesgericht hängig. Der
Nationalrat liess sich jedoch von der ablehnenden Haltung des Bundesrats nicht
überzeugen und nahm das Anliegen mit 127 zu 60 Stimmen bei fünf Enthaltungen an. 1

POSTULAT
DATUM: 09.03.2017
MARCO ACKERMANN

In der Sommersession 2021 schrieb der Nationalrat auf Antrag des Bundesrates ein
Postulat Reynard (sp, VS) zur Frage der Erdverlegung der Übergangsleitung
Chamoson–Ulrichen (VS) im Rahmen des Bundesratsgeschäfts zu den Motionen und
Postulaten der gesetzgebenden Räte im Jahre 2020 ab. Der Bundesrat hatte zuvor
erklärt, dass die Stromleitung zwischen den zwei genannten Dörfern in drei Teile
unterteilt worden sei und für die Strecken Chamoson–Chippis und
Mörel/Filet–Ulrichen bereits rechtskräftige Plangenehmigungen für die Errichtung von
Freileitungen vorlägen. Einzig die Strecke zwischen Chippis und Mörel/Filet befinde
sich noch im Plangenehmigungsverfahren. Der Kanton Wallis habe diesbezüglich eine
Einsprache zwecks Überprüfung einer Erdverkabelung eingereicht, weshalb sich das
ESTI und das BFE der Sache hätten annehmen müssen. Ein letztinstanzlicher Entscheid
durch das Bundesgericht sei in dieser Angelegenheit möglich. Aufgrund der zwei
abgeschlossenen Verfahren und der laufenden Überprüfung einer Erdverkabelung des
dritten Teilabschnitts erachtete der Bundesrat das Anliegen als erfüllt, ohne hierfür
einen speziellen Bericht auszuarbeiten. 2

BERICHT
DATUM: 10.06.2021
MARCO ACKERMANN

Wasserkraft

Auf Antrag der UREK-NR stimmte eine Mehrheit der Nationalrätinnen und Nationalräte
in der Detailberatung im März 2019 für eine Beibehaltung des aktuellen
Wasserzinsmaximums bei CHF 110 pro Kilowatt Bruttoleistung. Diese finanzielle
Abgeltung sei für die alpinen Gemeinden und Regionen der Schweiz sehr wichtig,
unterstrich der Walliser Nationalrat Mathias Reynard (sp, VS) seitens der
Kommissionsmehrheit. Auch Bundesrätin Simonetta Sommaruga plädierte für eine
Verlängerung des aktuellen Wasserzinsregimes bis 2024. Diese 110-Franken-Grenze sei
aber eine Übergangslösung und es bedürfe in Zukunft eines Systemwechsels. Eine
Kommissionsminderheit Wasserfallen (fdp, BE) wollte hingegen – wie der Bundesrat
ursprünglich vor seiner Vernehmlassung vorgesehen hatte – das Wasserzinsmaximum
auf CHF 80 senken. Wasserfallen argumentierte, dass diese Senkung des
Maximalbetrags nötig sei, damit die Schweizer Wasserkraft auch in Zukunft bestehen
könne. Um diese Forderung zu untermauern, verglich er die Abgaben mit dem
umliegenden Ausland, wo die Abgeltungen für die Nutzung von Wasser viel tiefer
anfallen würden. Dadurch stünden die hiesigen Wasserkraftwerke unter starkem
finanziellem Druck. Diese Forderung nach einer Senkung des Maximalbetrages wurde in
der Detailabstimmung jedoch klar mit 133 gegen 53 Stimmen bei 2 Enthaltungen

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 12.03.2019
MARCO ACKERMANN

01.01.65 - 01.01.22 1ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



abgelehnt, wobei sich die geschlossenen Fraktionen der Grünen, der SP, der CVP und
eine Mehrheit der Fraktionen der SVP und der BDP für die 110-Franken-Grenze
aussprachen und nebst einer Mehrheit der FDP-Fraktion einzig die GLP-Fraktion
geschlossen für eine Senkung der Obergrenze auf CHF 80 stimmte. Die grosse Kammer
lehnte zudem zwei Änderungen des Ständerats gegenüber dem bundesrätlichen
Entwurf ab, wobei erstere die Forderung betraf, dass das künftige Wasserzinsmodell
aus einem fixen und einem variablen Teil zu bestehen habe. Zweitens verneinte er auch
die Frage nach der Einführung einer automatischen Verlängerung des aktuellen
Wasserzinsmaximums nach 2025, falls bis dahin kein neues, marktnahes
Strommarktmodell etabliert sein sollte. Die Volkskammer folgte somit in diesen zwei
Differenzen der ursprünglichen Fassung des Bundesrates – wie es die UREK-NR
gefordert hatte. In allen weiteren Punkten folgte der Nationalrat seinem Schwesterrat.
In der Gesamtabstimmung herrschte nebst zwei Gegenstimmen Einigkeit. 3

Alternativenergien

Stillschweigend und diskussionslos folgte der Nationalrat dem Antrag des Bundesrates
und nahm in der Wintersession 2019 ein Postulat des Walliser Nationalrates Mathias
Reynard (sp) an, mit dem dieser vom Bundesrat einen Bericht forderte, der die
zukünftige Rolle der Fotovoltaik in der Schweizer Winterstromproduktion aufzeigt.
Die Elektrizitätsproduktion in der Schweiz werde in Zukunft vorwiegend auf der
Wasserkraft und der Fotovoltaik basieren, was das Risiko von Stromüberschüssen im
Sommer und Stromengpässen im Winter erhöhen werde, so Reynard in seiner
Begründung. Der geforderte Bericht solle deshalb die Strommenge aufzeigen, die
potenziell mittels Fotovoltaik in den Wintermonaten erzeugt werden könne. Zusätzlich
forderte der Postulant die Eruierung möglicher Fördermassnahmen, um diese
Produktionsmenge zu erhöhen. Der Bundesrat hatte Reynards Anliegen unterstützt, in
seiner Stellungnahme jedoch ergänzt, die potenziellen Anreize auf die Vereinbarkeit mit
internationalen Verpflichtungen des Bundes prüfen zu wollen. Sowohl die
Landesregierung als auch der Postulant hofften, anhand des Berichts eine Möglichkeit
zur Reduktion des Winter-Importstroms aufzeigen zu können. 4

POSTULAT
DATUM: 20.12.2019
MARCO ACKERMANN

Mit einer parlamentarischen Initiative forderte Mathias Reynard (sp, VS), dass
Investitionen in Fotovoltaikanlagen «deblockiert» werden. Das derzeitige System, das
Einmalvergütungen auf 30 Prozent der Investitionskosten begrenze, verhindere eine
gewinnbringende Nutzung von Solarenergie auf grossen Dächern der Landwirtschaft
und von Infrastrukturanlagen ohne Eigenverbrauch. Im Gesetz solle deshalb ein
Ausschreibungssystem – eine wettbewerbliche Verteilung von Vergütungen auf am
tiefsten bietende Produzentinnen und Produzenten – für den Erhalt von
Einmalvergütungen vorgesehen werden, das die finanzielle Obergrenze in CHF pro
Kilowatt definiere. Der Walliser Sozialdemokrat zog das Begehren im Februar 2020 –
parallel zu seinem Amtskollegen Leo Müller (cvp, LU) mit einem ähnlichen Anliegen –
zugunsten einer Kommissionsinitiative der UREK-NR zurück. 5

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 10.02.2020
MARCO ACKERMANN

Mit einer Kommissionsinitiative forderte die UREK-NR im Februar 2020, dass das EnG
dergestalt angepasst wird, dass für Fotovoltaikanlagen ohne Eigenverbrauch eine
höhere Einmalvergütung im Rahmen eines Ausschreibesystems eingeführt wird. Die
Anpassung der finanziellen Beiträge soll dabei ohne Erhöhung des Netzzuschlags
erfolgen. Die einstimmig gesinnte nationalrätliche Energiekommission nahm damit das
Anliegen zweier parlamentarischer Initiativen Reynard (sp, VS; 18.481) und Müller (cvp,
LU; 19.493) auf. Beide Initianten zogen ihr Anliegen daraufhin zugunsten der
Kommissionsinitiative zurück.  
Nicht einverstanden mit ihrer Schwesterkommission zeigte sich im Juni 2020 die UREK-
SR mit einer knappen Mehrheit von sieben zu sechs Mitgliedern. Die ständerätliche
Kommissionsmehrheit argumentierte, dass sie zwar den Bedarf der Förderung der
erneuerbaren Energien sowie das Potenzial der Fotovoltaik anerkenne, sie jedoch eine
Diskussion um die Förderung der Fotovoltaik in einem Gesamtkontext bevorzuge. Neue
Fördermassnahmen wolle sie deshalb in der geplanten Revision des Energiegesetzes im
Frühjahr 2021 behandeln, war der Medienmitteilung zu entnehmen. Die
Kommissionsminderheit forderte hingegen, gleich wie die UREK-NR, eine schnellere
Förderung des Ausbaus von grossen Fotovoltaikanlagen ohne Eigenverbrauch. 6

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 23.06.2020
MARCO ACKERMANN
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Im Dezember 2020 kamen gleich sechs SP-Motionen im Bereich der Fotovoltaik zur
Abschreibung, da sie nicht innert der Zweijahresfrist vom Parlament behandelt wurden.
Eine Motion Jans (sp, BS; Mo. 18.4297) forderte, dass der Bundesrat das Potenzial der
Fotovoltaik in der Schweiz genauer identifiziert, Daten öffentlich zugänglich macht und
Möglichkeiten prüft, wie die sich in öffentlicher Hand befindenden Flächen zur
Verwendung von Sonnenenergie nutzbar gemacht werden könnten. Den Ausbau der
Fotovoltaik vorantreiben wollte auch Mathias Reynard (sp, VS), der in seiner Motion
(18.4272) eine Beschleunigung und Priorisierung der Auszahlung von einmaligen
Investitionsbeiträgen gegenüber anderen Techniken (wie bspw. Wasserkraft) forderte.
Vor allem mit grossen Fotovoltaikanlagen könnten verglichen mit anderen
Stromproduktionstechniken der günstigste Strom geliefert und die Mittel des
Netzzuschlagsfonds am effizientesten genutzt werden, begründete der Walliser seine
Motion. Beschleunigen wollte dieses Verfahren auch Claudia Friedl (sp, SG; Mo.
18.4245), die für die Auszahlung der Investitionsbeiträge bei Fotovoltaik-Kleinanlagen
die Einführung einer maximalen Wartefrist von drei Monaten verlangte. Nicht
beschleunigen, aber erhöhen sollte der Bundesrat zudem die Auszahlung der
einmaligen Investitionsbeiträge für fassadenintegrierte (vertikale) Fotovoltaikanlagen.
Motionärin Jaqueline Badran (sp, ZH; Mo. 18.4218) wollte damit sicherstellen, dass
solche Anlagen, die aufgrund ihrer vertikalen Ausrichtung vor allem im Winter
erneuerbaren Strom liefern und damit zu einer Entschärfung des Stromengpasses in
den kalten Monaten beitragen, auch aus ökonomischer Sicht rentabel betrieben werden
können. Eine Entschärfung des Problems der Winterstromknappheit wollte auch Silva
Semadeni (sp, GR; Mo. 18.4215) erreichen, indem die finanziellen Aspekte für
Netzanschlüsse von Fotovoltaikanlagen in peripheren Lagen, beispielsweise an
sonnenreichen vertikalen Stellen entlang von Bahnlinien oder Strassen, neu geregelt
werden, damit diese aus ökonomischer Sicht realisiert werden können. Den Vorteil von
vertikaler Fotovoltaik in den Wintermonaten strich zuletzt auch Mathias Reynard
heraus, der sich mit einer weiteren Motion (18.4271) eine Honorierung für solche
Anlagen wünschte, die dem winterlichen Versorgungsengpass entgegensteuern. Der
Bundesrat hatte in seinen Stellungnahmen sämtliche sechs Motionen zur Ablehnung
empfohlen, zumal er die geltenden Regelungen und laufenden Arbeiten als ausreichend
eingestuft hatte. 7

MOTION
DATUM: 18.12.2020
MARCO ACKERMANN

Im Juni 2021 präsentierte der Bundesrat den Bericht in Erfüllung des breit
unterstützten Postulats Reynard (sp, VS) zur Rolle der Fotovoltaik in den
Wintermonaten. Er hielt darin erstens fest, wie durch eine verbesserte Wahl der
Gebäudeflächen die Stromproduktion gesteigert werden könnte, wie zweitens mit
ökonomischen Anreizen solche Entwicklungen herbeigeführt werden könnten und
welche Rolle dabei drittens Flächen in alpinen Lagen, wie beispielsweise Staumauern,
einnehmen könnten. Der Bundesrat riet etwa davon ab, Flachdachanlagen stärker zu
neigen, da die Gesamtstromproduktion dadurch sinken würde. Durch eine Optimierung
der bereits genutzten Gebäudeflächen könnte der Jahresanteil der
Winterstromproduktion bei Fotovoltaikanlagen von 27 auf 30 Prozent gesteigert
werden, ohne dabei die Kosten unverhältnismässig ansteigen zu lassen. Ein moderates
Potenzial verortete der Bundesrat zudem bei den südlich ausgerichteten und
ungenutzten Fassaden, die zusammen etwa 7 TWh Strom liefern könnten. Hierfür
könnten über höhere Einmalvergütungen Anreize zum Zubau gesetzt werden. Das
Potenzial von Fotovoltaikanlagen im Bereich von Staumauern und anderen alpinen
Infrastrukturanlagen wolle der Bundesrat vertieft im Bericht zum Postulat Cattaneo
(fdp, TI; Po. 20.4561) eruieren. Aufgrund der Gegebenheiten im alpinen Raum, die hohe
Kosten mit sich bringen, erkannte der Bundesrat diesbezüglich vorerst jedoch keinen
Handlungsbedarf. 8

BERICHT
DATUM: 24.06.2021
MARCO ACKERMANN
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